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Einleitung und Begründung 
für die Revision und Rahmen-
bedingungen: Seit der letzten 
Veröffentlichung der Zertifizie-
rungskriterien für Epilepsieam-
bulanzen und Epilepsie-Schwer-
punktpraxen im November 
1998, haben sich auf dem me-
dizinischen-, sozialmedizini-
schen und neuropsychologi-
schen Gebiet der Epileptologie 
dramatische Fortschritte erge-
ben. Darüber hinaus haben auch 
gesetzliche Neuerungen inno-
vative Versorgungsformen ge-
schaffen, welche das Ziel einer 
Öffnung der ambulanten Patien-
tenversorgung für Krankenhäu-
ser und die Vernetzung bis dato 
autonom arbeitender Leistungs-
anbieter verfolgen. 
Diese Gesamtentwicklung hat 
in den vergangenen Jahren den 
Arbeitsalltag epileptologisch tä-
tiger Neurologen, Neuropädia-
ter, Neuropsychologen und So-
zialarbeiter in erheblichen Maße 
beeinflusst und diese vor erheb-
liche organisatorische, personel-
le und nicht zuletzt auch wirt-
schaftliche Herausforderungen 
gestellt. Diesem Innovationpro-
zess in der epileptologischen 
Versorgungslandschaft will 
DGfE mit der unten aufgeführ-
ten Aktualisierung der Definiti-
on sowie Mindestvoraussetzun-
gen Rechnung tragen. 

Die Kommission Ambulan-
te Epileptologie der DGfE weist 
ausdrücklich darauf hin, dass et-
waige neue Anforderungsprofi-
le ausschließlich der Qualitäts-
sicherung und -verbesserung 
dienen und nicht als Mittel ver-
sorgungsstruktureller Segregati-
on zu verstehen sind. Durch die 
hier publizierten Qualitätskrite-
rien will die DGfE bewusst auf 

bisher nicht in ihr organisierte 
Leistungsanbieter zugehen und 
das Ziel einer weiteren struktu-
rellen und inhaltlichen Vernet-
zung von epileptologisch kom-
petenten Leistungsanbietern 
vorantreiben. 

Die DGfE erstellt für zertifi-
zierte Ambulanzen eine reprä-
sentative Urkunde, welche die 
besondere epileptologische Kom-
petenz des Behandlungsteams 
belegt und in den Behandlungs-
räumen für Patienten transparent 
macht.

Aus der Erfahrung der Vor-
jahre hat sich gezeigt, dass bei 
Antragstellern häufig eine Ver-
unsicherung hinsichtlich der ge-
forderten Zulassungskriterien 
besteht, weil die 1998 von der 
Deutschen Sektion der ILAE pu-
blizierten Mindestvoraussetzun-
gen und die in dem aktuellen 
Antragsformular der DGfE ab-
gefragten Versorgungsstrukturen 
nicht in Gänze deckungsgleich 
waren. Insbesondere die Deter-
mination als Mindestvorausset-
zung einerseits und als obligate 
Voraussetzung anderseits wurde 
von den Antragstellern nicht im-
mer als transparent empfunden. 
Diesem Problem wurde in der 
aktuell vorliegenden Revision 
der Definition von Epilepsieam-
bulanzen und Epilepsie-Schwer-
punktpraxen Rechnung getra-
gen. 

Die DGfE weist darauf hin, 
dass Änderungen der Mindest-
voraussetzungen erst ab dem 
1.  Januar 2016 Gültigkeit besit-
zen und sich nur auf Neu- bzw. 
Verlängerungsanträge beziehen. 
Für bereits zertifizierte Ambu-
lanzen und Schwerpunktpraxen 
besteht Bestandschutz bis zum 
Ablauf der jeweiligen Zertifizie-

rungsperiode (zurzeit i. d. R. bis 
zum Ablauf des Zertifikates Epi-
leptologie des Ambulanzleiters 
bzw. Praxisleiters, längstens also 
nach Ablauf von 5  Jahren). Für 
Anträge, die im Kalenderjahr 
2016 gestellt werden, kann eine 
Übergangsfrist von 12 Monaten 
beantragt werden. Für diese 12 
Monate kann eine Zertifizierung 
ausnahmsweise noch gemäß 
den1998 publizierten und bis 
zum 31. 12. 2015 gültigen Bedin-
gungen bewilligt werden. Nach 
Ablauf dieses Jahres (je nach An-
tragsdatum, also spätestens bis 
zum 31. 12. 2016) müssen alle 
obligaten Mindestvoraussetzun-
gen wie nachfolgend aufgeführt 
erfüllt und der DGfE Geschäfts-
stelle vorgelegt werden. Es erfolgt 
dann die reguläre Zertifizierung 
für 5 Jahre.

Die DGfE weist darauf hin, 
dass durch eine Zertifizierung 
zur Epilepsie-Schwerpunkt-
praxis oder Epilepsieambulanz 
im Falle von belegten oder ge-
mutmaßten Diagnose-, Thera-
pie- oder Abrechnungsfehlern 
mit dem zuständigen Kostenträ-
ger durch die zertifizierte Ein-
richtung keine straf- oder zivil-
rechtliche Haftung gegenüber 
der DGfE geltend gemacht wer-
den kann. Die medizinische und 
medizinökonomische Verant-
wortung im Rahmen des jewei-
ligen Behandlungsvertrages liegt 
ausschließlich auf der Seite der 
zertifizierten Epilepsie-Schwer-
punktpraxis respektive Epilep-
sieambulanz. Im Falle eines an-
gestrebten außergerichtlichen 
Einigungsverfahrens bei Dia-
gnose- oder Therapiefehlern gilt 
weiterhin die Zuständigkeit der 
Schiedsstelle der jeweils zustän-
digen Ärztekammer.

1. Kriterien für die 
Anerkennung als 
Epilepsieambulanz

1.1 Definition
1.2 Aufgaben
1.3 Mindestvoraussetzungen
1.4 Hinweise für die 
Beantragung und den 
Zertifizierungsablauf

1.1 Definition
Von der DGfE zertifizierte Epi-
lepsieambulanzen (im Folgenden 
kurz als „Epilepsieambulanzen“ 
bezeichnet) sind regionale und 
überregionale Einrichtungen zur 
ambulanten Diagnostik, Behand-
lung und sozial-medizinischen 
Betreuung von Patientinnen und 
Patienten mit Epilepsie und/oder 
anderen, sich in vorgenannten 
Betreuungszielen komplex dar-
stellenden, nicht-epileptischen 
Anfallserkrankungen. Zu den 
nicht-epileptischen Anfallser-
krankungen zählen ausdrücklich 
auch psychogene Anfälle.

Epilepsieambulanzen sind 
an Kliniken oder entsprechende 
Fachabteilungen von Kranken-
häusern angeschlossen. Darüber 
hinaus können Epilepsieambu-
lanzen an ambulante, multidis-
ziplinär organisierte Behand-
lungszentren angegliedert sein, 
welche im Schwerpunkt in der 
Behandlung neurologischer Er-
krankungen spezialisiert sind. 
Beispiele für solche ambulanten 
Behandlungsstrukturen sind So-
zialpädiatrische Zentren (SPZ) 
oder Medizinische Zentren für 
Erwachsene mit Behinderungen 
(MZEB), Institutsambulanzen 
oder Hochschulambulanzen. 

Aufgrund des in Deutschland 
nach Patientenalter differenzier-
ten ärztlichen Versorgungsauf-
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der Epilepsieambulanz wer-
den 6 Monate spezialisier-
ter Weiterbildungszeit für 
den Erwerb des Zertifikates 
Epileptologie anerkannt. Bei 
Teilzeitbeschäftigung in der 
Epilepsieambulanz reduziert 
sich die anerkannte Weiter-
bildungszeit anteilig.
 5 Einrichtung und Aufrecht-
erhaltung von Kompetenz-
netzwerken aller an der me-
dizinischen Betreuung von 
Anfallserkrankungen betei-
ligter ambulanter und sta-
tionärer Fachbereiche (z. B. 
Neuroradiologie, Neuro-
chirurgie, Innere Medizin, 
Gynäkologie, Arbeitsmedi-
zin etc.) 
 5 Einrichtung und Aufrechter-
haltung eines qualifizierten 
und strukturierten Über-
gangsprozesses von der pädi-
atrischen Versorgung in die 
„Erwachsenenmedizin“ bei 
Volljährigkeit („Transition“).
 5 Organisation und/oder 
Koordination von Epilep-
sieschulungen oder Fortbil-
dungen für (a) Betroffene, 
(b) Angehörige oder andere, 
den Betroffenen nahestehen-
de Personen oder (c) andere 
nicht mittelbar betroffene in-
teressierte Laien. 
 5 Vorstellung, Beratung und 
ggf. Koordination der Teil-
nahme von bzw. an wissen-
schaftlichen Studien zur Er-
forschung der Grundlagen 
von Anfallserkrankungen so-
wie deren diagnostischer und 
therapeutischer Möglichkei-
ten (stets unter der Voraus-
setzung einer umfassenden 
Aufklärung inkl. Beteiligung 
von Ethikkommissionen und 
schriftlichem Einverständnis 
der Patienten). 
 5 Unterstützung der DGfE bei 
der Entwicklung, Einfluss-
nahme und ggf. Umsetzung 
gesundheits- und versor-
gungspolitischer Vorhaben.

1.2.4 Beratungsbezogene Auf-
gaben:
 5 Sozialmedizinische Beratung 
u. a. in Fragen der Fahrer-
laubnisverordnung, der be-

ruflichen Eignung und des 
Arbeitsschutzes.
 5 Beratung in auf die Anfalls-
erkrankung bezogenen 
Fragen der individuellen 
Lebens führung (z. B. Sexua-
lität, Risikoverhalten, sozio-
kulturelle und/oder religiöse 
Besonderheiten)

1.3 Mindestvoraussetzungen
1.3.1 Strukturelle Vorausset-
zungen
 5 In der Epilepsie-Ambulanz 
werden regelmäßige Sprech-
stunden durchgeführt. Für 
Notfälle muss eine qualifi-
zierte Versorgung auch au-
ßerhalb der Sprechstunden 
gewährleistet sein. Diese 
kann z. B. über die Notauf-
nahme des angeschlossenen 
Krankenhauses oder eine 
organisierte und hinrei-
chend transparent gemach-
te Kooperation mit lokalen 
externen Kliniken oder Am-
bulanzen mit 24 Stunden Be-
setzung erfolgen.
 5 Epilepsieambulanzen müs-
sen über EEG-Apparate zur 
Ableitung von Routine-EEG 
verfügen. Die Qualität der 
technischen Vorrichtung 
sowie der Untersuchungs-
algorithmus erfolgt gemäß 
den Qualitätskriterien der 
Deutschen Gesellschaft für 
Klinische Neurophysiologie 
und funktionelle Bildgebung 
(DGKN). 
 5 Epilepsieambulanzen müs-
sen entweder durch Vorhal-
ten in der eigenen Klinik 
oder über eine Kooperation 
mit einer regionalen oder 
überregionalen stationären 
Epilepsieabteilung unmittel-
baren Zugang zu Video-EEG 
Langzeitableitungen haben. 
Zur Qualitätssicherung ist 
eine persönliche Inaugen-
scheinnahme der Video-EEG 
Daten (z. B. Präsentation 
auf regelmäßig abgehalte-
nen Fallkonferenzen) wün-
schenswert. 
 5 Für differenzierte neuropsy-
chologische Evaluationen 
müssen in der Epileptologie 
allgemein anerkannte test-

trags erfolgt die Zertifizierung 
entweder als (a) Epilepsieambu-
lanz für Kinder und Jugendliche 
oder (b) Epilepsieambulanz für 
Erwachsene.

1.2 Aufgaben
1.2.1 Diagnostikbezogene 
Aufgaben:
 5 Planung und Einleitung er-
weiterter diagnostischer 
Schritte in Kooperation mit 
(a) integrierten, (b) ange-
schlossenen und/oder (c) 
kooperierenden Fachdiszi-
plinen.
 5 Etablierung, Aufrechterhal-
tung und Kontrolle von Qua-
litätsstandards bei (a) inte-
grierten, (b) angeschlossenen 
und/oder (c) kooperierenden 
Fachdisziplinen (z. B. „Epi-
lepsieprotokolle“ in den bild-
gebenden Verfahren
 5 Einleitung und/oder Koor-
dination einer fachdiszipli-
nübergreifenden Diagnostik 
bei mehrdeutiger (oder un-
klarer) Befundkonstellation 
und/oder komplexer Diffe-
rentialdiagnostik.
 5 Diagnostik bei dem Ver-
dacht kognitiver Beeinträch-
tigungen durch (a) die Epi-
lepsie, (b) die der Epilepsie 
zugrundliegenden Hirner-
krankung und/oder (c) die 
antiepileptische Therapie.
 5 Genetische Diagnostik und 
Beratung von nachweislich 
oder mutmaßlich genetisch 
determinierten syndromalen 
Anfallserkrankung im Rah-
men der Arztgruppenbezo-
genen gesetzlichen Grenzen. 
Dies kann auch durch eine 
strukturelle und inhaltliche 
Kooperation mit klinisch-hu-
mangenetischen, ambulanten 
und stationären Leistungsan-
bietern erfolgen.

1.2.2 Therapie- und versor-
gungsbezogene Aufgaben:
 5 Überprüfung der Indikati-
on und/oder Einleitung und 
Steuerung einer medikamen-
tösen Therapie im Falle einer 
komplexen Befundkonstella-
tion, anhaltend mehrdeutiger 
Diagnose und/oder in Fällen 

von erheblicher sozialmedi-
zinischer Tragweite.
 5 Medikamentöse Therapie-
ausweitung im Falle bis dato 
therapierefraktärer Anfallser-
krankungen.
 5 Beratung und Betreuung von 
Anfallspatienten im beson-
deren medizinischen Kontext 
(z. B. bei Kinderwunsch oder 
Schwangerschaft, bei älteren 
Patienten mit relevanten, die 
Diagnostik und/oder Be-
handlung erschwerenden Be-
gleiterkrankungen, Abhän-
gigkeitserkrankungen oder 
anderen relevanten psychia-
trischen Komorbiditäten)
 5 Beratung und Betreuung von 
Anfallspatienten mit angebo-
rener oder erworbener men-
taler Retardierung
 5 Betreuung von Anfallspati-
enten mit angestrebten oder 
stattgehabten speziellen The-
rapieformen (z. B. ablative 
Epilepsiechirurgie, Vagus-
nervstimulation, ketogene 
Diät, spezielle immunmo-
dulatorische Therapien oder 
innovativen antiepileptoge-
nen Behandlungsformen). 
Anmerkung: Die Vorhaltung 
solcher besonderen Thera-
pieformen wird, soweit die 
DGfE Kenntnis darüber er-
hält, für Betroffene und sons-
tige Ratsuchende transparent 
abgebildet.
 5 Betreuung nach epilepsiechi-
rurgischen Eingriffen
 5 Beratung und Betreuung 
bei kognitiven Beeinträch-
tigungen durch (a) die Epi-
lepsie, (b) die der Epilepsie 
zugrundliegenden Hirner-
krankung, (c), eine unabhän-
gig von der Anfallserkran-
kung zugrundeliegende und 
die kognitive Entwicklung 
beeinträchtigende Systemer-
krankung und oder (d) die 
antiepileptische Therapie.

1.2.3 Struktur- und netzwerk-
bezogene Aufgaben:
 5 Fortbildung niedergelasse-
ner Ärzte und aller mit der 
Betreuung von Anfallspa-
tienten befasster Personen. 
Bei ganztägiger Tätigkeit in 
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Epilepsieambulanz oder der 
Einrichtung, der die Ambu-
lanz zugeordnet ist, erfolgen. 

1.3.3 Kapazität
Mindestkapazität für die An-
erkennung als Epilepsieambu-
lanz sind pro Kalenderjahr 500 
Patientenkonsultationen (Erst- 
oder Folgekontakte) oder 250 
Erstkonsultationen, jeweils auf-
grund einer Anfallserkrankung. 
Die Mindestkapazität für Epi-
lepsieambulanzen mit mehreren 
Standorten beträgt für alle ein-
geschlossenen Standorte zusam-
men jährlich 600 Patientenkon-
takte oder 300 Erstkontakte. 

1.4 Hinweise für die 
Beantragung und den 
Zertifizierungsablauf
Die Beantragung einer Zertifi-
zierung zur Epilepsieambulanz 
durch die DGfE erfolgt über 
ein gemeinsames Antragsfor-
mular für Epilepsieambulan-
zen und Schwerpunktpraxen, 
welches von der Homepage der 
DGfE unter http://www.dgfe.
info/home unter dem Pfad For-
mulare à Ambulante Epilepto-
logie herunter geladen werden 
kann. Der unterschriebene An-
trag wird an die Geschäftsstelle 
der DGfE geschickt. Die Über-
prüfung der zertifizierungsrele-
vanten Voraussetzung und ab-
schließenden Beurteilung erfolgt 
durch die zuständigen Vertreter 
der AG Ambulante Epileptologie. 
Inhaltliche oder administrative 
Anfragen vor oder während des 
Zertifizierungsprozesses können 
unter Angabe einer Kontaktad-
resse an die Geschäftsstelle der 
DGfE unter office@dgfe.info ge-
richtet werden. 

2. Kriterien für 
die Anerkennung 
als Epilepsie-
Schwerpunktpraxis

2.1 Definition
2.2 Aufgaben
2.3 Mindestvoraussetzungen
2.4 Hinweise für die 
Beantragung und den 
Zertifizierungsablauf

2.1 Definition
Von der DGfE zertifizierte Epi-
lepsie-Schwerpunktpraxen (im 
Folgenden kurz als „Epilep-
sie-SSP“ bezeichnet) sind Praxen 
zur ambulanten Diagnostik, Be-
handlung und sozial-medizini-
scher Betreuung von Patientin-
nen und Patienten mit Epilepsie 
und/oder anderen, sich in vorge-
nannten Betreuungszielen kom-
plex darstellenden, nicht-epilep-
tischen Anfallserkrankungen. 
Zu den nicht-epileptischen An-
fallserkrankungen zählen aus-
drücklich auch psychogene 
Anfälle. Die Anerkennung als 
Epilepsie-SPP kann nur an eine 
Person vergeben werden. Auf-
grund des in Deutschland nach 
Patientenalter differenzierten 
ärztlichen Versorgungsauftrags 
erfolgt die Zertifizierung entwe-
der als (a) Epilepsie-SSP für Kin-
der und Jugendliche oder (b) Epi-
lepsie-SSP für Erwachsene.

2.2 Aufgaben
2.2.1 Diagnostikbezogene 
Aufgaben:
 5 Klassifikation von Anfällen 
und Epilepsien mit entspre-
chender Planung und Einlei-
tung diagnostischer Schritte, 
falls erforderlich in Koopera-
tion mit (a) angeschlossenen 
und/oder (b) kooperieren-
den Fachdisziplinen.
 5 Diagnose und Differentialdi-
agnose von Epilepsien
 5 Diagnose psychiatrischer 
Komorbidität und Entwick-
lungsstörungen
 5 Etablierung, Aufrechterhal-
tung und Kontrolle von Qua-
litätsstandards bei (a) ange-
schlossenen und/oder (b) 
kooperierenden Fachdiszip-
linen (z. B. „Epilepsieproto-

psychologische Werkzeuge 
(z. B. validierte Fragebögen, 
standardisierte Test-Samm-
lungen oder spezialisierte 
Computerprogramme nebst 
zugehöriger Hardware) vor-
gehalten werden. 
 5 Epilepsieambulanzen müs-
sen Möglichkeiten zu Blut-
entnahmen vorhalten. Die 
Analyse kann entweder im 
hauseigenen Labor oder ei-
nem affiliierten Labor erfol-
gen. Das Labor muss an re-
gelmäßigen Ringversuchen 
zur Qualitätskontrolle teil-
nehmen.
 5 In den Räumen der Epilep-
sieambulanz sind die tech-
nischen, strukturellen und 
medizinischen Vorausset-
zungen für eine qualifizierte 
Erste Hilfe im Falle epilepti-
scher Anfälle oder sonstiger 
medizinischer Notfälle vor-
zuhalten.
 5 Epilepsieambulanzen müssen 
in angemessener räumlicher 
Nähe über Parkmöglich-
keiten für rollstuhlgerechte 
Fahrzeuge verfügen. Die Epi-
lepsieambulanzen müssen 
barrierefrei erreichbar sein. 
Wartebereiche, Sprechzim-
mer sowie Funktions- und 
Sanitärräume müssen be-
hindertengerecht konzipiert 
sein. 

1.3.2 Personelle (berufsgrup-
penbezogene) Voraussetzun-
gen
 5 Die leitende Ärztin/der lei-
tende Arzt muss Facharzt für 
Neurologie oder Pädiatrie 
mit Schwerpunktbezeich-
nung Neuropädiatrie sein. Er 
oder sie muss zum Zeitpunkt 
der Beantragung Inhaber des 
Zertifikates Epileptologie der 
DGfE sein und dieses durch 
regelmäßige Teilnahme an 
von der DGfE zertifizierten 
Fortbildungen in den jeweils 
vorgegebenen Fristen aktiv 
verlängern. 
 5 Die Vertreterin/der Vertreter 
der leitenden Ärztin/des lei-
tenden Arztes muss Facharzt 
oder Arzt in Weiterbildung 
für Neurologie oder Pädia-

trie sein. Der oder die ver-
tretende Arzt/Ärztin muss 
über hinreichend fundier-
te Kenntnisse im Fachgebiet 
der Epileptologie sowie der 
Befunderhebung von EEG 
verfügen. 
 5 Die leitende Ärztin/der lei-
tende Arzt oder sein/ e Ver-
treter/in soll im Besitz der 
Qualifikation Verkehrsmedi-
zinische Begutachtung sein.
 5 Epilepsieambulanzen müs-
sen über eine/ n Psychologen/
in (Diplompsychologe, Mas-
ter of Science in Psycholo-
gie oder vergleichbarer Ab-
schluss). Dieser sollte über 
eine mindestens zweijährige 
klinische Berufserfahrung 
verfügen. Weitere Voraus-
setzungen sind fundierte 
Kenntnisse in der Durch-
führung, Befundung und 
klinisch relevanten Würdi-
gung neuropsychologischer 
Verfahren. Zur Qualitätssi-
cherung ist eine Koopera-
tion mit der Kommission 
Neuropsychologie der DGfE 
wünschenswert (http://www.
dgfe.org/home à Kommissi-
onen à Neuropsychologie). 
Eine Anstellung der Psycho-
login/des Psychologen kann 
entweder in der Epilepsieam-
bulanz oder der Einrichtung, 
der die Ambulanz zugeord-
net ist, erfolgen. 
 5 Epilepsieambulanzen müssen 
über eine/ n Sozialarbeiter/
in oder Sozialpädagogen/in 
(Diplom-Sozialpädagoge/in, 
Sozialarbeiter/in, Bachelor of 
Arts Soziale Arbeit, Master 
of Arts Soziale Arbeit oder 
vergleichbarer Abschluss) 
mit fundierten Kenntnissen 
in der Beurteilung und Bera-
tung sozialmedizinisch rele-
vanter Fragestellungen verfü-
gen. Zur Qualitätssicherung 
ist eine Kooperation mit dem 
Verein Sozialarbeit bei Epi-
lepsie e. V. (http://www.dgfe.
info/home à Informations-
pool Epilepsie à Kooperati-
onen) wünschenswert. Eine 
Anstellung der/des Sozialar-
beiters/in oder Sozialpädago-
gen/in kann entweder in der 

http://www.dgfe.info/home
http://www.dgfe.info/home
mailto:office@dgfe.info
http://www.dgfe.org/home
http://www.dgfe.org/home
http://www.dgfe.info/home
http://www.dgfe.info/home
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re nicht mittelbar betroffe-
ne interessierte Laien, z. B. 
als MOSES oder FAMOSES 
Schulungsprogramm. 
 5 Unterstützung der DGfE bei 
der Entwicklung, Einfluss-
nahme und ggf. Umsetzung 
gesundheits- und versor-
gungspolitischer Vorhaben.

2.2.4  Beratungsbezogene Auf-
gaben:
 5 Sozialmedizinische Beratung 
u. a. in Fragen der Fahreig-
nung, Schule, Ausbildung 
und Arbeit .
 5 Beratung der individuellen 
Lebensführung (z. B. Sport, 
Sexualität, Risikoverhalten, 
soziokulturelle und/oder reli-
giöse Besonderheiten)

2.3 Mindestvoraussetzungen
2.3.1 Strukturelle Vorausset-
zungen
 5 In der Epilepsie-SSP werden 
regelmäßige Sprechstunden 
für Epilepsiepatienten durch-
geführt. 
 5 Epilepsie-SSP müssen über 
EEG-Apparate zur Ableitung 
von Routine-EEG verfügen. 
Die Qualität der Technischen 
Vorrichtung sowie der Un-
tersuchungsalgorhithmus 
erfolgt gemäß den Quali-
tätskriterien der Deutschen 
Gesellschaft für Klinische 
Neurophysiologie und funk-
tionelle Bildgebung (DGKN). 
 5 Über eine Kooperation mit 
einer regionalen oder über-
regionalen stationären Epi-
lepsieabteilung sollten Epi-
lepsie-SPP ihren Patienten 
Zugang zu differenzierter 
Diagnostik ermöglichen (Vi-
deo-EEG Langzeitableitun-
gen, Neuropsychologische 
Diagnostik) 
 5 Über eine Kooperation mit 
radiologischen Einrichtun-
gen ist eine angemessene 
Bildgebung mit Epilepsiepro-
tokoll sicherzustellen.
 5 Epilepsie-SSP müssen Mög-
lichkeiten zu Blutentnahme 
und Analyse in einem assozi-
ierten Labor vorhalten. 
 5 In den Räumen der Epilep-
sie-SPP sind die technischen, 

strukturellen und medizini-
schen Voraussetzungen für 
eine qualifizierte Erste Hilfe 
im Falle akuter epileptischer 
Anfälle oder sonstiger me-
dizinischer Notfälle vorzu-
halten.
 5 Die Epilepsie-SSP müssen 
barrierefrei erreichbar sein. 
Wartebereiche, Sprechzim-
mer sowie Funktions- und 
Sanitärräume sollten behin-
dertengerecht konzipiert sein. 

2.3.2 Personelle (berufsgrup-
penbezogene) Voraussetzungen
 5 Die antragstellende Ärz-
tin/Arzt muss Facharzt für 
Neurologie, Pädiatrie mit 
Schwerpunktbezeichnung 
Neuropädiatrie sein. Er oder 
sie muss zum Zeitpunkt der 
Beantragung Inhaber des 
Zertifikates Epileptologie der 
DGfE sein und dieses durch 
regelmäßige Teilnahme an 
von der DGfE zertifizierten 
Fortbildungen in den jeweils 
vorgegebenen Fristen aktiv 
verlängern. 
 5 Die antragstellende Ärztin/
Arzt oder soll im Besitz der 
Qualifikation Verkehrsmedi-
zinische Begutachtung sein.
 5 Eine Weiterqualifikation des 
nicht-ärztlichen Personals 
(z. B. über eine Zusatzaus-
bildung „Epileptologische 
Fachassistenz/Fachbera-
tung“) mit dem Ziel einer 
Verbesserung und/oder Auf-
rechterhaltung der Qualität 
der EEG-Ableitung, Anfalls-
beobachtung und Anfallsbe-
schreibung wird empfohlen.
 5 Eine Kooperation mit psy-
chologischen Praxen oder 
anderen Einrichtungen für 
die neuropsychologische Di-
agnostik, Beratung und/oder 
Behandlung wird empfohlen.
 5 Eine Kooperation mit psy-
chiatrischen und/oder psy-
chotherapeutischen Praxen 
oder sonstigen Einrichtun-
gen für die Diagnose, Bera-
tung und Behandlung von 
psychischen Störungen bei 
Epilepsie wird empfohlen.
 5 In pädiatrischen Epilep-
sie-SSP wird eine Koope-

kolle“ in den bildgebenden 
Verfahren
 5 Einleitung und/oder Koor-
dination einer fachdisziplin-
übergreifenden Diagnostik 
bei mehrdeutiger Befund-
konstellation und/oder kom-
plexer Differentialdiagnostik.
 5 Diagnostik bei dem Ver-
dacht kognitiver Beeinträch-
tigungen durch (a) die Epi-
lepsie, (b) die der Epilepsie 
zugrundliegenden Hirner-
krankung und/oder (c) die 
antiepileptische Therapie.
 5 Genetische Diagnostik und 
Beratung von nachweislich 
oder mutmaßlich genetisch 
determinierten syndroma-
len Anfallserkrankungen 
im Rahmen der arztgrup-
penbezogenen gesetzlichen 
Grenzen. Dies kann auch 
durch eine strukturelle und 
inhaltliche Kooperation mit 
klinisch-humangenetischen, 
ambulanten und stationären 
Leistungsanbietern erfolgen.

2.2.2 Therapie- und versor-
gungsbezogene Aufgaben:
 5 Überprüfung der Indikati-
on und/oder Einleitung und 
Steuerung einer medikamen-
tösen Therapie, insbesondere 
im Falle einer komplexen Be-
fundkonstellation, anhaltend 
mehrdeutiger Diagnose und/
oder in Fällen von erheb-
licher sozialmedizinischer 
Tragweite.
 5 Medikamentöse Therapie-
ausweitung im Falle bis dato 
therapierefraktärer Anfallser-
krankungen.
 5 Beratung und Betreuung von 
Anfallspatienten in besonde-
ren medizinischen Kontext 
(z. B. bei Kinderwunsch oder 
Schwangerschaft, bei älteren 
Patienten mit relevanten, die 
Diagnostik und/oder Be-
handlung erschwerenden Be-
gleiterkrankungen, Abhän-
gigkeitserkrankungen oder 
anderen relevanten psychia-
trischen Komorbiditäten)
 5 Beratung und Betreuung von 
Anfallspatienten mit angebo-
rener oder erworbener men-
taler Retardierung

 5 Betreuung von Anfallspati-
enten mit angestrebten oder 
stattgehabten speziellen The-
rapieformen (z. B. ablative 
Epilepsiechirurgie, Vagus-
nervstimulation, ketogene 
Diät, spezielle immunmo-
dulatorische Therapien oder 
innovativen antiepileptoge-
nen Behandlungsformen). 
Anmerkung: Die Vorhaltung 
solcher besonderen Thera-
pieformen wird, soweit die 
DGfE Kenntnis darüber er-
hält, für Betroffene und sons-
tige Ratsuchende transparent 
abgebildet.
 5 Betreuung nach epilepsiechi-
rurgischen Eingriffen
 5 Beratung und Betreuung 
bei kognitiven Beeinträch-
tigungen durch (a) die Epi-
lepsie, (b) die der Epilepsie 
zugrundliegenden Hirner-
krankung, (c), eine unabhän-
gig von der Anfallserkran-
kung zugrundeliegende und 
die kognitive Entwicklung 
beeinträchtigende Systemer-
krankung und oder (d) die 
antiepileptische Therapie.

2.2.3 Struktur- und Netzwerk-
bezogene Aufgaben:
 5 Fortbildung von Fachkol-
legen, anderen Fach- und 
Haus ärzten (Seminare, Qua-
litätszirkel)
 5 Konsiliarisches Beratungs-
angebot (Zweitmeinung) für 
niedergelassene Fachkollegen
 5 Einrichtung und Aufrechter-
haltung eines qualifizierten 
und strukturierten Über-
gangsprozesses von der pädi-
atrischen Versorgung in die 
„Erwachsenenmedizin“ bei 
Volljährigkeit („Transition“).
 5 Überweisung in Spezial-
einrichtungen für Epilepsie 
(Epilepsieambulanzen, Epi-
lepsiezentren, Rehabilitati-
onseinrichtungen, die auf 
Epilepsie spezialisiert sind).
 5 Organisation und/oder 
Koordination von Epilep-
sieschulungen oder Fortbil-
dungen für (a) Betroffene, 
(b) Angehörige oder andere, 
den Betroffenen nahestehen-
de Personen oder (c) ande-




